
 

 
 

 

Schulordnung 
 

Du bildest mit der eigenen Klasse, mit den anderen Klassen, den Lehrpersonen und dem Personal des 
Hausdienstes zusammen eine Gemeinschaft.  
Die Schule ist ein Lern- und Arbeitsort, wo wir anständige und saubere Kleidung tragen. 
In der Gemeinschaft unseres Schulhauses sollen alle ihren Platz haben. Festgelegte Regeln sind die 
Grundlage dafür. 
 
Damit wir uns alle wohlfühlen, 

 behandeln wir andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten 

 begegnen wir einander mit Anstand, Respekt und Rücksichtnahme 

 grüssen wir einander freundlich 

 gehen wir offen und ehrlich miteinander um und helfen einander 

 sind wir für Ordnung und Sauberkeit besorgt 

 tragen wir Sorge zu Material, Mobiliar und Einrichtungen 
 
Im Schulhaus 

 fährst du nicht mit Rollschuhen, Rollbrettern, Trottinetts usw. herum 

 spielst du nicht mit Bällen 

 verhältst du dich während der Unterrichtszeit in den Gängen ruhig 

 trägst du in den Schulräumen Hausschuhe, ausgenommen im technischen Gestalten 

 betrittst du Spezialräume und die Turnhalle nur mit Erlaubnis oder in Begleitung einer Lehrperson 
 
Auf dem Schulgelände 

 trägst du in den Pausen die Strassenschuhe 

 fährst du nicht mit Trottinetten, Velos und Mofas herum (schuleigenes Rollmaterial – ausgenommen 
Trottinette – darf benutzt werden) 

 wirfst du Schneebälle nur in der dafür festgelegten Zone 
 
Die Verkehrsmittel und Sportgeräte 

 stellst du an die dafür bezeichneten Orte hin 
 
Vor Schulbeginn 

 betrittst du das Schulhaus nicht früher als 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
 

In der grossen Pause 

 begibst du dich ins Freie 
 
Nach Unterrichtsschluss  

 verlässt du das Schulhaus 
 
Verboten  

 ist das Benützen von Handy, Musikplayer und weiteren persönlichen elektronischen Geräten; alle 
elektronischen Geräte sind ausgeschaltet 

 Ist das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit, der Pausen und der Mittagszeit, wenn 
du dich in der Schule verpflegst 

 ist das Konsumieren von Suchtmitteln  
 
Beschädigungen und Verunreinigungen 

 meldest du einer Lehrperson oder dem Hauswart. 

 welche selbst verschuldet sind, werden nach dem Verursacherprinzip geahndet 
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